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Rufen Sie uns an:

0800 55 88 331







				
Partner für Architekten & Planer
Wir beraten Sie bei allen Fragen zur Barrierefreiheit.


Über 40 Jahre Serviceerfahrung als Teil der Liftstar Gruppe



Rundum-Sorglos-Service (365 Tage/24 Std. täglich)



Beratung bei Planung & öffentlicher Ausschreibung
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Jetzt kostenlos & unverbindlich beraten lassen


Rückruf vereinbaren


sani-trans | Architekten & Planer 


Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden – Planungstipps für Ihr Projekt
Bei sani-trans steht das Thema Barrierefreiheit im Zentrum unserer täglichen Arbeit. Denn für ein gutes Miteinander gilt es, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich frei und selbstständig zu bewegen. Und das im öffentlichen Raum genauso wie in ihrem eigenen Zuhause. In Deutschland gelten aus diesem Grund einige Vorschriften und Normen, die die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstätten definieren und sicherstellen sollen.
Damit Sie als Architekt oder Planer wissen, wo Sie genau hinsehen sollten, stehen wir Ihnen als Experte für barrierefreie Liftlösungen und sichere Mobilität gerne beratend zur Seite.

Jetzt Rückruf vereinbaren



Jetzt kostenlos & unverbindlich Beraten lassen


RÜCKRUF VEREINBAREN


Das macht ein Gebäude barrierefrei


Barrierefreiheit: die Definition
Der Begriff Barrierefreiheit geht in seiner Bedeutung weit über das Thema Mobilität hinaus. Nicht nur ein Hauseingang, eine Veranstaltungshalle oder eine Schule sollte barrierefrei sein – auch für Websites, das Fernsehen und die zugehörigen Inhalte gilt es, diese für alle Menschen zugänglich zu machen. Im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) wird Barrierefreiheit deshalb wie folgt definiert:











„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.“













Die DIN-Normen


Barrierefreie Gebäude nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2

Besonderen Fokus legen Sie bei der Planung eines Um- oder Neubaus idealerweise auf die Normen DIN 18040-1 und DIN 18040-2. Dort finden Sie konkrete Maße und Vorgaben für Türen, Treppen und mehr. Türen müssen etwa eine Breite von mindestens 90 cm vorweisen. In Sanitärräumen dürfen sie nicht nach innen öffnen. Vor allen Türen muss zudem ausreichend Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer vorhanden sein. Sind Bedienungsvorrichtungen wie Schalter vorgesehen, müssen diese für alle Menschen gut erreichbar angebracht werden.
In unserer Beratung weisen wir Sie nicht nur auf diese Punkte hin, sondern auch auf jene, die womöglich weniger offensichtlich sind: In Veranstaltungsräumen, die sprachliche Kommunikation vorsehen, muss etwa an Personen mit eingeschränktem Hörvermögen gedacht werden. In diesem Zusammenhang beruft sich die DIN 18040-1 auf den Aspekt der Hörsamkeit. Weitere Richtwerte für die barrierefreie Planung Ihres Bauvorhabens können Sie im folgenden Abschnitt nachlesen.











[image: ]


[image: ]



Gesetze und Vorschriften rund um Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden
Diverse gesetzliche Regelungen finden sich in den Landesbauordnungen der Bundesländer, wo die Vorschriften zum barrierefreien Bauen, zu Wohnungen, Aufzügen und Treppen klar definiert sind. Weitere Gesetze zur Barrierefreiheit schlagen Sie im Bundesfernstraßengesetz, im Personenbeförderungsgesetz sowie im Luftverkehrsgesetz nach.











In unserem Downloadbereich finden Sie Datenblätter und technische Zeichnungen zu Plattformlift-Modellen, die auf ebendiese Vorschriften abgestimmt sind und für Ihr Bauvorhaben infrage kommen könnten. Gerne steht Ihnen ein Experte aus dem Hause sani-trans bei der Planung des behindertengerechten Zugangs für Ihr Gebäude zur Verfügung.














			

			
                Barrierefreies Bauen

			

		
Der demografische Wandel und eine erhöhte Sensibilität gegenüber Menschen mit Einschränkungen äußern sich auch in zahlreichen Verordnungen, die sich auf öffentliche Gebäude auswirken. Schon beim Bau ist die Konzeption einer barrierefreien Umgebung Pflicht, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an allen Aspekten des täglichen Lebens zu gewährleisten.
Die Grundlagen für den barrierefreien Bau öffentlicher Gebäude werden in der DIN-Norm 18040-1 „Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude“ geregelt. Dort finden Sie Informationen zur barrierefreien Planung, zu Bewegungsflächen und Verkehrsflächen, zu Wegen und Zugängen, zu Treppen, Rampen, Aufzügen und Türen und zu verschiedenen Arten von Räumen.
Einige Bundesländer haben zudem zusätzliche Baubestimmungen und Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung im Wohnungsbau in ihre Landesverordnungen aufgenommen. Für Arbeitsstätten greift die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“, die etwa auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin nachzulesen ist.




			

			
                Maschinenrichtlinien

			

		
Hubsysteme für mobilitätseingeschränkte Personen in der Öffentlichkeit müssen laut EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit einem Schließsystem gesichert sein, da nur eingewiesene Personen diese Art von Maschine bedienen dürfen. Eine Lösung bietet das Projekt „Barriere Freifahrt", das eine Freischaltung von Hubliften u. a. von sani-trans per Smartphone-App möglich macht. Gelegentlich sind Lifte für Rollstuhlfahrer in öffentlichen Gebäuden zudem mit dem „Euro-Key“ zu öffnen, der auch bei vielen Toilettenanlagen funktioniert.





			

			
                Behindertengleichstellungsgesetz

			

		
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) regelt seit dem 1. Mai 2002 die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung dort, wo der Bund zuständig ist. Dazu zählen unter anderem Behörden oder Ministerien. Schwerpunktthemen sind das Benachteiligungsverbot und die Barrierefreiheit. Die aktuelle Weiterentwicklung des BGG geht speziell auf die Barrierefreiheit in Bau, Infrastruktur und Kommunikation ein, um die Inklusion weiter zu unterstützen.







			

			
                Brandschutz

			

		
Menschen mit Behinderungen müssen sich im Falle eines Brandes selbstständig in Sicherheit bringen können. Das regelt die Normenreihe DIN 18040: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, speziell in den Teilen 1, 2 und 3. Barrierefreiheit im Brandfall muss sowohl für Menschen mit sensorischen Einschränkungen – also Blinde oder Hörgeschädigte – als auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen gewährleistet sein. Wer beispielsweise auf Aufzüge angewiesen ist, muss einen Feuerwehraufzug oder alternative Rettungswege auffinden können (z. B. über Rampen). Für einige ältere Bauten gilt dieses Gesetz nicht, sodass hier Räume, sogenannte Zwischenrettungsbereiche, festgelegt werden müssen, in denen Betroffene sicher auf Fremdrettung warten können.
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WIR BERATEN SIE GERNE

Unser Team aus erfahrenen Experten ist 24 Std. täglich für Sie da und berät sie kostenlos und unverbindlich. 




0800 100 39 44




Erfolgreich in die öffentliche Ausschreibung


Beratung für Planer und Architekten
Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung Ihrer Ausschreibungsunterlagen. Dabei profitieren Sie von unserem Know-how und der langjährigen Erfahrung bei der Realisierung von Plattform- und Hublift-Lösungen für Rollstuhlfahrer und sparen schon in der Planungsphase Zeit und Geld.











Ihr ohnehin herausforderndes Projekt soll unsere Beratung in keiner Weise verkomplizieren. Im Gegenteil: Mit unserer Ausschreibungsunterstützung vergrößern Sie Ihre Chancen auf eine Auftragsvergabe in nur vier einfachen Schritten.
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1. Anfrage
Stellen Sie uns Ihr Bauprojekt vor und nennen Sie die wichtigsten Eckdaten.
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2. Analyse
Anhand eingereichter Skizzen und Pläne nehmen wir Ihr Bauvorhaben genau unter die Lupe.
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3. Beratung
Wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und vernetzen Sie mit einem passenden Experten.


[image: Icon mit Lupe und Checkliste in Blau und Orange]


[image: Icon mit Lupe und Checkliste in Blau und Orange]
4. Umsetzung
Bringen Sie Ihre Planungsunterlagen mit unserer Unterstützung und kostenlosen Ressourcen auf Vordermann.
 



Jetzt Rückruf vereinbaren

[image: ]


[image: ]
Mehr dazu


Als Teil der Liftstar Gruppe greifen wir auf über 40 Jahre Serviceerfahrung in der bedarfsorientierten Umsetzung von Liftlösungen für den Innen- und Außenbereich zurück. Wir kennen die hohen Anforderungen an Aufzüge und Lifte, denen öffentliche Einrichtungen gerecht werden müssen: Dauerhaft zuverlässige Mobilität ist hier oberstes Gebot. In der Vergangenheit konnten wir zahlreiche öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Universitäten, Schwimmbäder, Bahnhöfe und Kindergärten bei der barrierefreien Gestaltung ihrer Räumlichkeiten begleiten.





lassen Sie sich bequem am Wunschdatum zurückrufen.

Wir rufen Sie zurück – zu Ihrer Wunschzeit. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin für eine kostenlose und unverbindliche telefonische Beratung. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – unser Berater meldet sich bei Ihnen. Falls Sie in der Zwischenzeit schon Fragen haben, sind wir natürlich gerne auch früher für Sie da! Alternativ senden wir Ihnen auch gerne unser kostenloses Infopaket per Post zu.
Kostenlose Beratung




0800 - 55 88 331
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*Pflichtfeld
Wunschdatum*
Uhrzeit
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00


Vor- und Nachname*
Firma/Organisation/Schule
Telefon* [image: ]
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 Wir nutzen Ihre Telefonnummer ausschließlich im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage. Bitte geben Sie eine Telefonnummer an unter der wir Sie gut erreichen können.
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Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Daher übertragen wir diese SSL verschlüsselt.

Zum Datenschutzhinweis (jederzeit widerrufbarWiderruf jederzeit per Email, Brief oder Telefon möglich.

sani-trans GmbH
Horbeller Straße 33
50858 Köln

info@sani-trans.de
Tel.: 0800 - 100 39 44).
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Zertifiziert für die Bau Präqualifikation Reg.-Nr.: 010.113600
Mehr dazu
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10 Jahre Garantie auf die Antriebseinheit bei sani-trans Liftlösungen 
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Made in Germany:
Hohe Qualität, maßgefertigt in Deutschland
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Deutsche Seniorenlotse Urkunde:
Empfohlener Hersteller in der Rubrik "Plattformlifte"
Mehr dazu
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Haben Sie Fragen zu sani-trans oder unseren Produkten? Wir helfen Ihnen gerne.

Rufen Sie uns an:

0800 100 39 44




Plattformlift


Hublift


Sitzlift


Service
Über Uns
Architekten & Planer
Kontakt




© 2024 | sani-trans GmbH

Impressum  |  Datenschutzhinweis  |  Cookies
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